
Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung 

des TCB vom 8. September 2015

Tagesordnung

1. Eröffnung

2. Feststellung der Stimmberechtigten

3. Genehmigung der Tagesordnung

4. Anträge

5. Sonstiges

7. Abschluss der Hauptversammlung

Top 1. Der erste Vorsitzende Siegfried Bäsler eröffnete gegen 19:05 Uhr die Mitgliederversammlung.

Top 2. Es waren 27 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.

Top 3. Die Anwesenden genehmigten einstimmig die Tagesordnung.

Top 4. 

4.1 Der Vorstand verlaß seinen Antrag. 
Antragstext:
Es soll ein Familienbeitrag in die Gebührenordnung mit aufgenommen werden, der sich wie folgt 
zusammensetzt. Der Mitgliedsbeitrag eines Vollmitgliedes erhöht sich um jeweils 12€ pro Jahr für jedes 
im TCB angemeldete Kind im Alter von weniger als 8 Jahren. 
Kinder im Alter von 8 bis 17 Jahren erhöhen den Beitrag eines Vollzahlers um den Jugendlichenbeitrag 
für das 1. Kind und um jeweils 50% des Jugendbeitrages für jedes weitere im TCB angemeldete Kind. 
Der Partnerbeitrag (Ehegattenbeitrag) bleibt unverändert.

Nach kurzer Diskussion in der Mitgliederversammlung wurde der Antrag geringfügig geändert. 
Der Satz "Kinder im Alter von 8 bis 17 Jahren erhöhen den Beitrag eines Vollzahlers um den 
Jugendlichenbeitrag für das 1. Kind und um jeweils 50% des Jugendbeitrages für jedes weitere im TCB 
angemeldete Kind." lautet jetzt:
"Kinder im Alter von 8 Jahren bis zur Vollendung ihres 17. Lebensjahres erhöhen den Beitrag eines 
Vollzahlers um den Jugendlichenbeitrag für das 1. Kind und um jeweils 50% des Jugendbeitrages für 
jedes weitere im TCB angemeldete Kind."

Der geänderte Antrag wurde einstimmig angenommen.

4.2) Der Vorstand verlaß seinen Antrag. 
Antragstext:
Die Mitglieder des TCB mögen beschliessen die Gebührenordnung der Mitgliedsbeiträge um folgende 
Punkte zu ergänzen.

Die unter Punkt 2.1 aufgeführten Aufwandsentschädigungen für Trainer, Tauchlehrer und 
Rettungsschwimmer sollen dahingehend ergänzt werden, dass die erstatteten Kosten seine eigenen Aus-
Fortbildungskosten nicht übersteigen sollen. 
Zu seinen Aus- und Fortbildungskosten gehören alle Kursgebühren, aber in der Regel keine Fahrkosten, 
keine Unterbringungskosten und keine Spesen des jeweiligen Trainers, Tauchlehrers oder 
Rettungsschwimmer. 
Darüberhinaus gewährte Aufwandsentschädigungen können gezahlt werden, wenn sie als Spende dem 
Verein wieder zugeführt werden.Der Passus "Für die An+ Abfahrt wird 1 UE (Unterrichtseinheit) zusätzlich
abgerechnet" wird ersatzlos gestrichen.
Punkt 1 und 2.2 der Gebührenordnung bleiben unberührt. Es wird aber darauf verwiesen, dass 
Ausbildungskurse zumindest kostendeckend durchzuführen sind.

Der fettgedrucke Text (2.1, und 2.2) weicht vom eingereichten Antrag ab. 



Der Vorstand erläuterte sein Antrag anhand eines Beispieles und wies nochmals darauf hin, dass die 
Umsetzung der derzeit gültigen Gebührenordnung, gerade in Bezug auf die Zahlung von 
Übungsleiterstunden im Bad, mit dem derzeitigen Mitgliederbestand ohne Beitragserhöhung finaziell nicht
tragbar wäre.

Es folgte eine Diskussion mit den Mitgliedern, wo teils Anregungen zur Umsetzung, als auch 
Verständnisfragen geklärt wurden. 
Auf Wunsch der Mitgliederversammlung wurde der Antragstext wie folgt geändert.
"Die unter Punkt 2.1 aufgeführten Aufwandsentschädigungen für Trainer, Tauchlehrer und 
Rettungsschwimmer sollen dahingehend ergänzt werden, dass die erstatteten Kosten seine eigenen Aus-
Fortbildungskosten nicht übersteigen sollen. Zu seinen Aus- und Fortbildungskosten gehören alle 
Kursgebühren, aber in der Regel keine Fahrkosten, keine Unterbringungskosten und keine Spesen des 
jeweiligen Trainers, Tauchlehrers oder Rettungsschwimmer. Kursgebühren können berücksichtig werden, 
wenn sie während seiner TCB-Mitgliedschaft angefallen sind und nicht länger als 2 Jahre zurückliegen.

Der Passus "Für die An+ Abfahrt wird 1 UE (Unterrichtseinheit) zusätzlich abgerechnet" wird ersatzlos 
gestrichen.
Punkt 1 und Punkt 2.2 der Gebührenordnung bleiben unberührt. Es wird aber darauf verwiesen, dass 
Ausbildungskurse zumindest kostendeckend durchzuführen sind."

Der geänderte Antrag wurde bei einer Enthaltung angenommen.

Top 5. 
Gabi Kühne stellte eine geplante Vereinsfahrt nach Kas (Türkei) für Süätsommer 2015 vor und verwies 
auf das Carwitzwochenende 2016, welches wieder geplant ist.

Heinz Redlich fragte, ob der TCB gebrauchte Briefmarken für Bethel einsammelt, das wurde verneint.
Er wird einen Text für den Seeigel vorbereiten, wo die Vereinsmitglieder aufgefordert werden sollen dies 
zu tun. Er kümmert sich dann um die Weitergabe an Bethel.

Thomas Harpke verwies auf ein Treffen der Rettunsgscjwimmer am 15.9.2015.

Top 6. Die Mitgliederversammlung wurde um 20:18 Uhr beendet.

Für das Protokoll Roland Bartsch


